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Allgemeine Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 
 
Der bisherige Regiebetrieb "Baubetriebshof" der Stadt Gronau wird ab dem 01. Januar 2003 in 
Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als Sondervermögen (mit Sonderrechnung) auf der 
Grundlage der gesetzlichen Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen 
für Eigenbetriebe (§§ 9 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung NW) geführt. Für Sondervermögen 
gelten außerdem die allgemeinen Haushaltsgrundsätze der Gemeindeordnung NW über die 
Haushaltswirtschaft sinngemäß (§ 97 Abs. 4 GO). 
 
Nach § 1 der Betriebssatzung trägt die Einrichtung den Namen "Zentrale Bau- und Umweltdienste 
der Stadt Gronau (Westf.)". 
 
Die Zentralen Bau- und Umweltdienste sind - auch unter steuerlichen Gesichtspunkten - nicht 
wirtschaftlich tätig, sie sind vollständig von der Besteuerung freigestellt. 
 
Die - rechtlich unselbstständigen - Zentralen Bau- und Umweltdienste haben vor Beginn eines 
jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus 
 
I.     dem Erfolgsplan, 
II.    dem Vermögensplan, 
III.   der Stellenübersicht und 
IV.   der Finanzplanung. 
 
Der Wirtschaftsplan ist eine Anlage zum Haushaltsplan; er tritt zusammen mit der 
Haushaltssatzung in Kraft. 
 
Die Zentralen Bau- und Umweltdienste führen ihre Rechnung nach den Regeln der 
kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die 
Handelsbücher (§§ 238 ff. HGB) sind entsprechend anwendbar. 
 
Im Wirtschaftsplan der Zentralen Bau- und Umweltdienste werden für das Wirtschaftsjahr 2018 
folgende Beträge veranschlagt: 
 
Erfolgsplan: 
 
Erträge:         4.858.949,00 € 
 
Aufwendungen:    4.858.949,00 € 
 
Überschuss:          0,00 €  (siehe hierzu Ziffer 2.2 und 2.3 
                          der Erl. zum Erfolgsplan) 
 
Vermögensplan: 
 
Einnahmen:        188.000,00 € 
 
Ausgaben:         188.000,00 € 
 
Die Aufnahme eines Investitionskredites ist im Wirtschaftsjahr 2019 nicht eingeplant 
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 
 
1. Allgemeine Vorbemerkungen 
 
 Der Erfolgsplan enthält voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 

(= Kalenderjahr). Es erfolgt somit eine periodengerechte Darstellung, wobei die 
Kassenwirksamkeit differieren kann. 

 
 Die Gliederung des Erfolgsplanes erfolgt wie die Gewinn- und Verlustrechnung (= 

Bestandteil des Jahresabschlusses) entsprechend der Vorschrift des § 275 Handels-
gesetzbuch 

 
2. Erläuterungen 
 
2.1 Aufwendungen: 
 
 Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 weist Aufwendungen von insgesamt  

4.858.949,00 Mio. € auf. Darin enthalten sind Personalkosten von 3.582.149,00 €. Die 
Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf 188.000,00 €.  

 Die Abschreibungen werden auf der Basis von ungekürzten Anschaffungs- bzw. 
Herstellungswerten berechnet. Sie werden an den Vermögensplan "abgegeben" und 
stehen dort als Einnahme für die Substanzerhaltung des Vermögens zur Verfügung.  

   
 
2.2 Erträge: 
 
 Die Zentralen Bau- und Umweltdienste finanzieren sich fast ausschließlich aus 

Kostenerstattungen für erbrachte Leistungen gegenüber der Stadt Gronau (s. Posten 1, 
Erträge: 4.858.949,00 Mio. €).  

 
 Aktivierte Eigenleistungen: 
 
 Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Personal- und Sachaufwendungen für die Erstellung 

neuer Vermögensgegenstände. Im Wirtschaftsplan 2019 sind z.Z. keine aktivierbaren 
Eigenleistungen eingeplant.  
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2.3 Verzinsung des Eigenkapitals 
 
 Die Gewinn- und Verlustrechnung nach Eigenbetriebsrecht sieht die 

Eigenkapitalverzinsung als Aufwandsposten nicht vor (s. Erl. 2.1), sondern setzt die 
Berücksichtigung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung (neben einer 
Fremdkapitalverzinsung) in der Ertragskalkulation voraus. 

 
 Nach § 10 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung NW (EigVO) soll der "Jahresgewinn" so 

hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche 
Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.  

 
 Da die Zentralen Bau- und Umweltdienste keinen Gewinn erwirtschaften, kann auch keine 

entsprechende Eigenkapitalverzinsung ausgezahlt werden. 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan und zur Finanzplanung 
 
Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben 
der Zentralen Bau- und Umweltdienste aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft. 
 
Der Vermögensplan stellt die Einnahmen (Deckungsmittel) und die Ausgaben (insbesondere 
Investitionen) für ein Wirtschaftsjahr dar. Die Finanzplanung erstreckt sich dagegen auf vier Jahre 
und beinhaltet das mittelfristige Investitionsprogramm. 
 
Ab dem Wirtschaftsjahr 2013 fließen Tilgungsleistungen für die im Wirtschaftsjahr 2010 neu 
eingerichtete Holzhäckselheizung in die Finanzplanung mit ein. Das zugrunde liegende Kfw-
Darlehn war in den ersten 3 Jahren tilgungsfrei. Daneben fließen Tilgungsleistungen für die im 
Wirtschaftsjahr 2013 erfolgte Ersatzbeschaffung eines LKW ein. Die entsprechenden 
Verzinsungen sind im Erfolgsplan dargestellt. 
 
Die Gliederung des Vermögensplanes/Finanzplanes orientiert sich an der Bilanz. 
 
Vermögensplan 2019 Ausgaben 
 
Der Vermögensplan 2019 enthält folgende Investitionsmaßnahmen und Tilgungsleistungen: 
 
1. Software  1.000,00 € 
 
2. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte  153.000,00 € 
 
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung  6.000,00 € 
 (Hardware, Mobiliar, Heizung) 
 
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000,00 € 
 
5.  Darlehnstilgungen 25.000,00 € 
  
 
Ausgaben insgesamt   188.000,00 € 
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Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung 
 
Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen voraussichtlich Einnahmen aus Abschreibungen in 
Höhe von 188.000,00 € zur Verfügung.  
 
Zur technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung eines Eigenbetriebs, respektive einer 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, sollten gemäß § 10 Eigenbetriebsverordnung Rücklagen 
gebildet werden, soweit Abschreibungsmittel hierfür nicht ausreichen.  
 
 
Erläuterungen zur Stellenübersicht 
 
 
1. Allgemeine Vorbemerkungen 
 
 Die Stellenübersicht (nach § 17 EigVO) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen 

für Angestellte und Arbeiter der Zentralen Bau- und Umweltdienste. Hierzu wurde eine 
Organisationsüberprüfung der ZBU durch die INFA GmbH – Institut für Abfall, Abwasser und 
Infrastruktur-Management GmbH – durchgeführt, deren Ergebnisse in die weitere 
Personalplanung einfließen.  

 
Die Stelle des Beamten der seit 16.08.2010 bei den Zentralen Bau- und Umweltdiensten 
beschäftigt und im Stellenplan der Stadt geführt wurde, wird als Stelle für einen 
Bilanzbuchhalter in die Stellenübersicht aufgenommen. Sie soll 2019 wieder besetzt werden. 

 
 Die Stellenübersicht bildet als Bestandteil des Wirtschaftsplanes gemäß der GemHVO eine 

Anlage zum Haushaltsplan; für sie gelten ebenso die allg. Haushaltsgrundsätze. 
 
 Änderungen der Stellenübersicht bedürfen eines Ratsbeschlusses; eine unerhebliche 

Vermehrung oder Hebung von Stellen ist jedoch ohne Veränderung der Stellenübersicht 
möglich. 

 
 Soweit Dienstkräfte der Stadt nicht in der Stellenübersicht geführt werden (und damit die 

Personalausgaben als solche nicht im Erfolgsplan erscheinen), andererseits diese 
Dienstkräfte (z. B. Beamte) aber anteilig für die Zentralen Bau- und Umweltdienste tätig 
sind, werden die anteiligen Personalkosten unter "Verwaltungskostenbeiträge" im 
Erfolgsplan ausgewiesen. 
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2. Erläuterungen 
 
 Die Stellenübersicht der Zentralen Bau- und Umweltdienste für das Wirtschaftsjahr 2019 

umfasst 65 Arbeitnehmerstellen. Von v.g. 65 Arbeitnehmerstellen entfällt eine Stelle auf 
Raumpflegerin und sechs Stellen auf den Bereich Leitung/Verwaltung.  
 
 
 
Von den 65 Arbeitnehmerstellen waren am 30.12.2018 folgende 64 Stellen besetzt.  

 
 

 
 
Leitung/Verwaltung 6    Mitarbeiter 

 Sachgebiet Baudienste (Unterhaltung Straßen, Wege etc.):  14  Mitarbeiter 
 Sachgebiet Umweltdienste (Unterhaltung Grünflächen): 22  Mitarbeiter 
 Gärtnerei 2    Mitarbeiter 

Schreinerei / Malerei (Spielplätze): 3    Mitarbeiter 
 Stadtreinigung 7    Mitarbeiter 
 Tierpark 2    Mitarbeiter 
 Dreiländersee (Sommer) 3    Mitarbeiter 
 Sportplatzwart 1    Mitarbeiter 
 KFZ Werkstatt 2    Mitarbeiter 
 Kraftfahrer 1    Mitarbeiter 
 Raumpflegerinnen 1    Mitarbeiter 
 Summe: 64  Mitarbeiter 
 
  



Bezeichnung (Haushaltsstelle, 2019 2020 2021 2022
städt. Haushalt) € € € €

I.  Ausgaben der Zentralen Dienste

1. Verwaltungskostenbeitrag Zentrale Dienste 189.000 191.800 195.600 200.000

2. Zinsaufwand Kassenkredite 0 0 0 0

(Abrechnung mit der Stadtkasse)

3. Eigenkapitalverzinsung 0 0 0 0

4. Kapitaldienst für übertragene Kredite

   - Zinsen 3.800 3.800 3.800 3.800

  - Tilgung 25.000 25.000 25.000 25.000

(Übernahme durch die Zentralen Dienste)

217.800 220.600 224.400 228.800

II. Einnahmen der Zentralen Dienste

1. Einnahmen für die Unterhaltung städtischer 4.786.749 4.978.200 5.177.300 5.384.300

Anlagegüter aus dem Haushalt der Stadt

2. Weitere und sonstige betriebliche Einnahmen

von städtischen Beteiligungen und Dritten 72.200 72.200 72.200 72.200

3. Zinserträge 0 0 0 0

(Abrechnung mit der Stadtkasse)

4.858.949 5.050.400 5.249.500 5.456.500

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der
Zentralen Dienste, die sich auf die Finanzplanung
für den Haushalt der Stadt Gronau auswirken

Teil B:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zentrale Bau- und Umweltdienste 

der Stadt Gronau 

 

Jahresabschluss 2017 

 


































